
ie erste Verfassung eine s Staate s, die nach
der allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte durch die Vereinten Nationen verfasst wur-
de und darauf fußte , ist das Grundge setz der Bun-
desrepublik D eutschland . Im Unterschied zur Wei-
marer Reichsverfassung geht das Grundgesetz
nach Artikel 1 Ab s . 2 GG von »unverletzlichen und
unveräußerlichen Menschenrechten als Grundla-
ge j eder menschlichen Gemeinschaft, de s Friedens
und der Gerechtigkeit in der Welt« aus . Abgeleitet
werden sie nach Artikel 1 Ab s . 1 GG au s der unan-
tastb aren Würde des Menschen . Diese Grundlage
unserer Verfassung hat Ewigkeitsgarantien, darf al-
so − anders als das nach der Weimarer Reichsverfas-
sung mit dem Ermächtigungsge setz ge schah −
selb st mit verfassungsändernden Mehrheiten
nicht gekippt werden : D as gilt für den Fö deralis-
mus und die Grundsätze der Artikel 1 und 2 0 nach
Artikel 79 , Ab s . 3 GG sowie für den Wesensgehalt
der Grundrechte , der nach Artikel 1 9 Ab s . 2 GG auf
keinen Fall angetastet werden darf. Aus dem Schei-
tern der Weimarer Republik, aus der NS-Diktatur
und der Katastrophe de s Zweiten Weltkriegs hat
der Parlamentarische Rat im Grundge setz darüb er
hinaus noch eine weitere Konsequenzen gezogen
und einen Friedensauftrag formuliert. Er wird b e-
sonders deutlich in der Ab sichtserklärung der Prä-
ambel, »in einem vereinten Europ a dem Frieden
der Welt zu dienen« , in den Artikeln 2 4 und 2 5 GG
mit der Üb ernahme der allgemeinen Regeln de s
Völkerrechts und der B ereitschaft, sich einem Sys-
tem gegenseitiger kollektiver Sicherheit einzuord-
nen und Vereinb arungen üb er internationale
Schiedsgerichtsb arkeit beizutreten, sowie au s dem
Verb ot des Angriffskrieges in Artikel 2 6 GG .

Als Hüter de s Grundgesetze s ist das Bunde sver-
fassungsgericht vorgesehen (Artikel 9 2 ff. GG) , das
mit Recht einen guten Ruf als Wahrer der Grund-
rechte , der Rechtsstaatlichkeit und der Kontrolle
staatlicher Gewalt genießt. Natürlich gibt e s B erei-
che , in denen e s nicht einfach ist, zu entscheiden,
wie die Würde des Menschen zu wahren ist, weil
die moderne Medizin Anfang und Ende des Leb ens
in vielen Fällen fließend gemacht hat, weil mehr
Wissen auch mehr Möglichkeiten von Eingriffen
ergibt und weil manche Regelungen in j edem Fall
Probleme bereiten wie b ei den Schwangerschafts-
abbrüchen o der der Gentechnik. Auch manche so-
zialen Probleme sind nicht leicht rechtlich zu fas-
sen und bleib en umstritten, ganz gleich wie die

Entscheidungen ausfallen . D em Verfassungsge-
richt ist es aber gelungen, in den meisten Fällen
friedensstiftend zu judizieren und damit seiner
Aufgab e gerecht zu werden . Außerdem stehen sei-
ne Entscheidungen zur Disku ssion, die das Gericht
manchmal selb st mit abweichenden Voten einzel-
ner Richter eröffnet.

Ein B ereich allerdings , der eigentlich eine ganz
b e sondere B edeutung hat, weil e s um Tod und Le-
b en, im Extremfall um den B estand des Staate s
geht, muss von dieser B eurteilung ausgenommen
werden . D as ist der B ereich de s Militärs und der
Kriegsdienstverweigerung. B ekanntlich ist die
Wehrverfassung von 1 9 5 5 nachträglich als Ergän-
zung eingefügt worden . Sie b egrenzt den Einsatz
von Militär auf die Verteidigung und ausdrücklich
im Grundgesetz genannte Aufgab en und sieht für
den Fall der nicht geforderten, ab er ermöglichten
Wehrpflicht einen Ersatzdienst der durch Artikel 4
Ab s . 3 GG ge schützten Kriegsdienstverweigerer
vor, der nach Artikel 1 2 a Ab satz 2 S atz 2 GG die D au-
er des Wehrdienste s nicht überschreiten und die
Freiheit der Gewissensentscheidung nicht b eein-
trächtigen darf. Die se Wehrverfassung war heftig
umstritten . Die FDP verlangte vom Bunde spräsi-
denten, ein Gutachten des Verfassungsgerichte s
dazu anzufordern . D er Streit sollte damit zu Guns-
ten der Wiederbewaffnung entschieden werden .
Als sich aber abzeichnete , dass diese abgelehnt
werden würde , musste der Bundespräsident seine
B itte um das Gutachten zurückziehen . Sp äter hat
Karlsruhe die Wehrverfassung akzeptiert und da-
mit, wie ich meine , das Grundge setz missachtet.
Am deutlichsten wird das am B eispiel der Artikel 1
Ab s . 1 (»Die Würde des Menschen ist unantastb ar. «)
und Artikel 2 Ab s . 2 GG (»Jeder hat das Recht auf Le-
b en und körperliche Unversehrtheit. In diese s
Recht darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegrif-
fen werden . «) D er Gesetze svorb ehalt in Artikel 2
GG soll notwendige medizinische Eingriffe wie
Impfungen und Blutprob en ermöglichen . Ab er
kann er auch angeführt werden, um die unantast-
b are Würde de s Einzelnen auszuhebeln, Töten und
Verkrüppeln im Kriege zu erlaub en und zu recht-
fertigen, dass Wehrpflichtige sich selb st dem aus-
setzen müssen, dass sie eventuell getötet o der ver-
krüppelt werden? Ist da wirklich die Menschen-
würde ge achtet, und wird der We sensgehalt de s
Grundrechtes auf Leb en und körperliche Unver-
sehrtheit nicht do ch angetastet?

Ulrich Finckh

Im Zweifel für die Bundeswehr
Zur Kritik der militärfreundlichen Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichtes
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Mit der Streichung de s Ge setzes , das den Ab-
schuss eine s Passagierflugzeuges erlauben sollte ,
hat das Bunde sverfassungsgericht vor kurzem
deutlich gemacht, dass die Menschenwürde es ver-
bietet, Menschen zum Mittel zu machen . Was ge-
schieht eigentlich andere s, wenn junge Männer
zum Wehrdienst verpflichtet, zum Töten ausgebil-
det und notfalls mit tö dlichen Risiken einge setzt
werden (zum B eispiel für die »Verteidigung am
Hinduku sch«) ? Kann Verteidigung alles rechtferti-
gen? Gilt dann auf einmal der Staat mehr als der Ein-
zelne , mehr als dessen unantastb are Würde ? War
die im Grundge setz vorgesehene Verteidigung, als
die Wehrverfassung b e schlo ssen wurde , nicht nur
direkt als Notwehr und Nothilfe ange sichts der an-
genommenen akuten B edrohung aus dem O sten
verstanden worden? Schon dab ei wurde mehr ver-
langt als sonst b ei Nothilfe . Niemand muss b e-
kanntlich sein eigenes Leben und seine Ge sund-
heit aufs Spiel setzen, um anderen zu helfen . Inso-
fern ging die Wehrgesetzgebung gleich üb er das hi-
naus , was in den Grundrechten vorge sehen war.
Ab er das allgemeine D enken war anscheinend
no ch so von der Kriegswirklichkeit b estimmt, dass
man Risiken, die mit Militärdienst verbunden sind ,
für normal hielt. E s ging nur darum, ob man üb er-
haupt für eine Wiederb ewaffnung war oder grund-
sätzlich dagegen . Wenn man auf den Gesetzesvor-
b ehalt in Artikel 2 Ab s . 2 GG abhebt, ist im Übrigen
zu fragen, welches Ge setz eigentlich abgesehen
von polizeilichem Einsatz das Töten regelt? Und
welches regelt, dass man sich im Krieg, der heute
»Einsatz« heißt, auch selb st dem aussetzen mu ss,
dass man getötet werden kann?

Wenn man die wichtigsten Urteile de s Bunde s-
verfassungsgerichts daraufhin durchsieht, wie die
Grundrechte gegenüb er dem Militär b ehandelt
werden, findet sich eine deutliche Einseitigkeit. Im
Zweifel nützten sie immer der Bunde swehr.

Anknüpfen an unselige Vergangenheit

D as erste und bis heute in vielem maßgeb ende Ur-
teil war das Urteil vom 2 0 . D ezemb er 1 9 60
(BVerfGE 1 2 , 45 ff.) . Konkreter Anlass war der Vor-
lagebe schluss des Verwaltungsgerichts Schle swig,
ob eine Gewissensentscheidung anzuerkennen ist,
wenn der Kriegsdienst nur im Blick darauf verwei-
gert wird , dass man voraussichtlich auf andere
D eutsche schießen mu ss . D as Bunde sverfassungs-
gericht hat − durchaus sachgerecht − zunächst ge-
fragt, ob die Wehrpflicht üb erhaupt verfassungsge-
mäß ist, und erst anschließend die Frage b ehandelt,
welche Gewissensentscheidung nach Artikel 4
Ab s . 3 GG anzuerkennen ist.

Die Wehrpflicht wurde bej aht, weil fast alle frei-
heitlich-demokratischen Staaten − auch neutrale − ,
die Wehrpflicht hab en . Mich erinnert das an die
biblische Geschichte in 1 . S amuel 8 , als die Israeli-
ten einen König hab en wollten und vom Propheten

S amuel forderten, er solle einen einsetzen . S amuel
warnte sie und hielt ihnen vor, was das b edeutet :
»Er wird eure Söhne nehmen, um sie für sich einzu-
setzen b ei seinen (Kriegs-)Wagen und b ei seiner
Reiterei − und sie werden vor seinem Wagen her-
laufen − und um sie für sich einzusetzen als Anfüh-
rer üb er tausend und als Anführer üb er fünfzig (. . . )
und damit sie Geräte für seinen Krieg und die Din-
ge für seinen Wagen anfertigen . « Ab er das Volk wei-
gerte sich, auf die Stimme S amuels zu hören, und
sie sprachen : »Nein ! Wir wollen einen König über
uns ! D ann werden auch wir sein wie alle Nationen . «
Karlsruhe hat nicht von der Verfassung her, son-
dern vorkonstitutionell von der Re alität anderer
Staaten her argumentiert: Sein wie alle Nationen,
das wollten auch die Verfassungsrichter 1 5 Jahre
nach Kriegsende . Natürlich hat das Gericht dann
auch im Grundgesetz gesucht, ob die Wehrpflicht
damit vereinb ar ist. Fündig wurde das Gericht in
Artikel 73 Nr. 1 (Zuständigkeit des Bundes für die
Verteidigung) und in einer kühnen Interpretation
der Würde de s Menschen und der daraus abgeleite-
ten Werteordnung . D as Grundge setz b eruht dem-
nach auf einer Tradition, die auf die preußische Re-
formzeit zurückgeht, und hat ein Menschenbild ,
das nicht das de s »selb stherrlichen Individuums«
ist, sondern das der »in der Gemeinschaft stehen-
den und ihr vielfach verpflichteten Persönlich-
keit« . »E s kann nicht grundge setzwidrig sein, die
Bürger zu Schutz und Verteidigung die ser obersten
Rechtsgüter der Gemeinschaft, deren personale
Träger sie selb st sind , heranzuziehen . « Wirklich?
Wenn das in der Gemeinschaft stehende Individu-
um und seine Würde zum Au sgangspunkt gemacht
werden, kann eigentlich nicht die Regierung o der
das Parlament über die Individuen verfügen . Die
Verteidigung der Gemeinschaft mü sste zur freiwil-
ligen Aufgab e werden, die allenfalls zur b esseren
Wirksamkeit wie in den Freiwilligenarmeen der an-
gelsächsischen Länder staatlich organisiert wird .
D er Rückgriff auf monarchische Zeiten, ist wenig
hilfreich und entspricht nicht dem Grundgesetz .

D ass die preußische Reformzeit nach allem,
was seitdem geschehen ist, nach den Erfahrungen
mit dem Einsatz von Wehrpflichtarmeen b ei den
Angriffskriegen Bismarcks und den von D eutsch-
land begonnenen Weltkriegen und nach der Wie-
dereinführung der Wehrpflicht ausgerechnet
durch Hitler nun als Argument für die Wehrpflicht
dienen konnte , ist mehr als erstaunlich . Statt sich
mit der B eeinträchtigung der Grundrechte durch
die Wehrpflicht auseinanderzu setzen, üb ernahm
das Verfassungsgericht eine Ideologie der staatli-
chen Gemeinschaft, die mich fatal an die NS-Lo-
sung erinnert »Du bist nichts, dein Volk ist alle s« . Im
Grunde wurde die Wehrpflicht b ej aht auf Grund
außerhalb der Verfassung liegender D enkansätze .
Nachträglich wurde das Diktum von Theo dor
Heuß , die Wehrpflicht sei das legitime Kind der D e-
mokratie , dem der Parlamentarische Rat nicht ge-
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folgt war, do ch no ch zur Grundlage der Grundge-
setzinterpretation . E s ist kein Wunder, dass die Ver-
treter der Bunde swehr gerade diesen S atz immer
und immer wieder zitiert hab en .

D ab ei erkennt das Verfassungsgericht durch-
au s, dass die Wehrpflicht den Staat verändert. E s
sagt : »Die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht
ist eine Entscheidung hohen staatspolitischen Ran-
ges ; sie wirkt in alle B ereiche de s staatlichen und
gesellschaftlichen Leb ens hinein . « D ass man dann
fragen mu ss , ob diese Wirkung in alle staatlichen
und gesellschaftlichen B ereiche hinein mit dem
Grundgesetz, vor allem mit den Grundrechten der
Menschen, vereinb ar ist, wurde übergangen . Die
be sondere neue Ausrichtung des Grundgesetze s
nach den Katastrophen der NS-Zeit und des Zwei-
ten Weltkriege s, der Friedensauftrag, die Üb ernah-
me der Menschenrechtserklärung der Vereinten
Nationen und die Konsequenzen, die sich eigent-
lich aus allem ergab en, wurden negiert. Um das zu
stützen wurde erklärt, alle Teile des Grundgesetze s
hätten gleichen Verfassungsrang. Angesichts der
b e sonderen Hervorhebung der Grundrechte mit
ihrer Ewigkeitsgarantie ist das für mich nicht nach-
vollziehb ar.

D ass die Wehrpflicht b ej aht wurde , vor allem,
was Heuß dazu ge sagt hatte , war sicher für viele
Menschen hilfreich . War die Wehrpflicht demokra-
tische Normalität, konnte niemand vorgeworfen
werden, dass er im Zweiten Weltkrieg Soldat war
o der sonst in der Wehrmacht mitgemacht hatte .
Immerhin waren das etwa 1 8 Millionen ! Alle Ver-
brechen von den Angriffen auf neutrale Staaten
und den Überfällen trotz b estehender Nichtan-
griffsp akte üb er alle Kriegsverbrechen gegen die
Zivilb evölkerung bis hin zu den Massenmorden in
den Ghetto s und Vernichtungslagern waren auf
einmal nicht mehr individuell zu verantworten .
Mitmachen in der Wehrmacht war j a demokrati-
sche Pflicht. Die von den Nazis gern zitierte briti-
sche Rede »right or wrong − my country« wurde
selb st für diesen Eroberungs- und Vernichtungs-
krieg mit seinen ungeheuerlichen Verbrechen im
Ergebnis nachträglich akzeptiert.

Rechtsschöpferisch wurde das Verfassungsge-
richt, das seine Interpretationshoheit erstaunlich
weit ausnützte , auch bei der Entscheidung der kon-
kreten Frage , ob j emand , de ssen national b estimm-
te s Gewissen den Krieg gegen deutsche Brüder ab-
lehnt, den Schutz de s Artikel 4 Ab s . 3 GG b e anspru-
chen kann . Karlsruhe sagte nein, lehnte eine situa-
tionsb edingte Kriegsdienstverweigerung aus-
drücklich ab . Die se Entscheidung nahm das Ge-
richt allerdings sofort etwas zurück, indem die Ab-
lehnung j eglichen Kriegsdienste s nur »hier und
heute« gefordert wurde . Gustav Heinemann hat da-
mals protestiert, auf die Situationsbezogenheit al-
ler Gewissensentscheidungen hingewiesen, ab er −
typisch Rechtsanwalt, der üb erlegt, wie Mandan-
ten zu helfen ist − vorge schlagen, was sp äter tau-

sendfach vorgetragen wurde , dass man konkrete
B edenken j a auch als Anlass nehmen kann, um da-
raufhin »j eden Krieg hier und heute« abzulehnen .
Indem das Verfassungsgericht in dieser ersten
grundlegenden Entscheidung anfing, Gewissens-
entscheidungen zu beurteilen, hat e s die ganze Mi-
sere der Prüfungsverfahren, in denen viele tausend
Verweigerer zu Unrecht abgelehnt wurden, ver-
schuldet. Die Argumentation mit der Menschen-
würde wurde ins Gegenteil verkehrt. D er Missach-
tung der in Artikel 4 GG au sdrücklich geschützten
Gewissen wurden Tor und Tür geöffnet.

Nachträglich kann man sicher sagen, dass auch
der Vorlageb eschlu ss insofern unge schickt war, als
er nicht die Problematik der Gewissensprüfung an-
sprach . D as Verfassungsgericht ging davon aus ,
dass in den Anerkennungsverfahren fair danach ge-
fragt und gesucht wird , ob eine an Gut und B ö se
orientierte Entscheidung getroffen wird , gegen die
nicht ohne ernste Gewissensnot gehandelt werden
kann . D as Anerkennungsverfahren nach Verwal-
tungsrecht geht aber davon aus , dass der Kriegs-
dienstverweigerer ein Antragsteller ist, der sein Ge-
wissen selb st darlegen, j a b eweisen muss . Bleib en
Zweifel, gehen die zu seinen Lasten . Weil das
Grundrecht nicht sofort bis zum B eweis de s Gegen-
teils gilt, sondern b eantragt, b ewiesen und staat-
lich geprüft werden mu ss, hat es seinen Rang als
Grundrecht verloren . D as ist radikal anders als bei-
spielsweise b ei Einschränkung oder Entzug von
Grundrechten in Strafverfahren . D a ist im Zweifels-
fall für den Angeklagten zu entscheiden .

D as Gericht lässt sich (gerne?) belügen

Eine nächste grundlegende Entscheidung vom
7. März 1 9 68 b etrifft die ersten Totalverweigerer
au s den Reihen der Zeugen Jehovas , die den Zivilen
Ersatzdienst verweigerten . Eine erhebliche Reihe
von Urteilen hatten wiederholte Strafen verhängt.
D er 2 . Senat hob die Urteile auf (BVerfGE 2 3 , 1 9 1
ff.) . »Die selb e Tat im Sinne von Art. 1 0 3 Ab s . 3 GG
liegt auch vor, wenn die wiederholte Nichtb efol-
gung einer Einberufung zum zivilen Ersatzdienst
auf die ein für allemal getroffene und fortwirkende
Gewissensentscheidung des Täters zurückgeht ; ei-
ne dazwischen ergangene Verurteilung wegen
Dienstflucht steht dem nicht entgegen . « Was ver-
weigererfreundlich wirkt, ist trotzdem problema-
tisch, weil das hohe Gericht nicht einen Gedanken
an die Üb erlegung verwandt hat, ob in solchen Fäl-
len Artikel 4 Ab s . 1 GG anzuwenden wäre . Wer von
seinem Gewissen her j eden Kriegsdienst für ein
Verbrechen hält, für das er auch keinen Ersatz leis-
ten kann, hat Anspruch darauf, dass die se Gewis-
sensnot akzeptiert wird .

In der Zeit de s Vietnamkrieges nahm die Zahl
der registrierten Kriegsdienstverweigereranträge
plötzlich stark zu . Eine Anordnung de s Bunde smi-
nisteriums der Verteidigung vom 1 5 . Oktob er 1 9 6 6 ,
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Soldaten, die einen Antrag auf Anerkennung als
Kriegsdienstverweigerer ge stellt hatten, schon vor
ihrer Anerkennung vom Waffendienst zu b efreien,
wurde de shalb am 1 . Juli 1 9 68 dahingehend einge-
schränkt, dass die se B efreiung nach Ablehnung des
Antrages aufgehob en wurde . Am 2 1 . Februar 1 9 69
wurden schließlich b eide Verfügungen aufgeho-
b en, von verweigernden Soldaten also fortan nor-
maler Dienst verlangt. D agegen gab e s Verfassungs-
b eschwerden, die zu folgendem Urteil vom 2 6 . Mai
1 970 führten (BVerfGE 2 8 , 2 4 3 ff.) :

» 1 . Ist üb er den Antrag eine s Soldaten auf Aner-
kennung als Kriegsdienstverweigerer no ch nicht
rechtskräftig entschieden und verweigert der Sol-
dat in die ser Zeit eine von ihm geforderte militäri-
sche Dienstleistung, so verstößt die B ewertung sei-
nes Verhaltens als Dienstvergehen nicht gegen sei-
ne Grundrechte aus Art. 4 Ab s . 3 , Art. 1 Ab s . 1 o der
Art. 2 Ab s . 1 GG .

2 . Nur kollidierende Grundrechte Dritter und
andere mit Verfassungsrang ausge stattete Rechts-
werte sind mit Rücksicht auf die Einheit der Verfas-
sung und die von ihr ge schützte ge samte Wertord-
nung ausnahmsweise imstande , auch unein-
schränkb are Grundrechte in einzelnen B eziehun-
gen zu b egrenzen . « (Was der Unterschied zwischen
einschränken und b egrenzen ist, weiß ich nicht.)

Die Verfassungsb e schwerden wurden zurück-
gewiesen . In der B egründung wird die Statistik der
Anträge zitiert; es wird zu Recht üb erlegt, dass im
b esonderen B ereich de s Wehrrechts auch Minder-
j ährige prozessfähig sein müssen, und dann wird
eine Abwägung getroffen :

»D em Interesse des no ch nicht anerkannten
Kriegsdienstverweigerers steht gegenüb er die
Notwendigkeit eine s unge störten Dienstb etrieb es
der Bunde swehr bis zur endgültigen Entscheidung
üb er die Anerkennung sowie das B edürfnis nach
Aufrechterhaltung der D isziplin . Abzuwägen ist
unter die sen Umständen die Sicherung de s inne-
ren Gefüge s der Streitkräfte , die imstande sein
müssen, ihre militärischen Aufgab en zu erfüllen,
gegen das Interesse des Kriegsdienstverweigerers
an der Freiheit von j eglichem Zwang gegenüber
seiner Gewissensentscheidung. Die Einrichtung
und Funktionsfähigkeit der Bundeswehr haben für
diese Abwägung verfassungsrechtlichen Rang, da
Art. 1 2 a Ab s . 1 , Art. 73 Nr. 1 und Art. 87 a Ab s . 1 S atz
1 GG die Wehrpflicht zu einer verfassungsrechtli-
chen Pflicht gemacht und eine verfassungsrechtli-
che Grundentscheidung für die militärische Ver-
teidigung getroffen hab en . D ab ei b ezieht sich die
vorzunehmende Abwägung in den vorliegenden
Fällen nur auf den Waffendienst im Frieden . «

»Ein Verstoß gegen Art. 1 GG durch die B ewer-
tung der Dienstverweigerung als Dienstvergehen
kommt nicht in B etracht. Aus Erwägungen, die
dem Gedanken der Menschenwürde nahe stehen,
hat das Grundgesetz unter b e stimmten Vorau sset-
zungen das Kriegsdienstverweigerungsrecht zuge-

lassen . D amit hat e s zugleich ab schließend fe stge-
legt, welche im Gewissen b egründeten Haltungen
die Kriegsdienstverweigerung rechtfertigen . Über
die Grenzen des Art. 4 Ab s . 3 GG hinaus erkennt e s
weder weitere Gewissensvorb ehalte an no ch die
B erufung auf die Menschenwürde gegenüber den
nach Art. 4 Ab s . 3 GG zumutb aren Verpflichtun-
gen . «

»Berechnetes Recht«

D as Urteil ist eine Stellungnahme für die Intere ssen
der Bundeswehr, die in dreifacher Hinsicht schwer
zu verstehen ist. Die B ezugnahme auf die Statistik
ist deshalb problematisch , weil die se von Seiten
de s Verteidigungsministeriums grob beeinflusst
wurde . Anfangs wollte man so tun, als seien Kriegs-
dienstverweigerer eine winzige Minderheit. D e s-
halb wurden Verweigerer möglichst schon b ei den
Musterungen aussortiert, so dass ihre Anträge
nicht zu den Ausschü ssen kamen und dort auch
nicht registriert wurden . Erst als das schwierig
wurde , weil die Zahlen stiegen, wurde plötzlich
umgeschaltet, und nun schien alles anders zu sein .
Eigentlich gilt : Judex non calculat. Die zweite
Merkwürdigkeit ist die B ezugnahme auf eine ver-
fassungsmäßige Wehrpflicht, obwohl diese nur er-
möglicht, nicht geboten und erst durch einfache s
Ge setz realisiert wird . Und die dritte ist die B ehaup-
tung, anders als nach einer ab sehb aren Anerken-
nung sei der plötzliche Ausfall von Soldaten eine
Gefährdung der Funktionsfähigkeit der Bunde s-
wehr. B ekanntlich gibt e s nicht selten Unfälle und
Krankheiten, auch Disziplinar- und Strafverfahren,
die zu plötzlichen Ausfällen von Soldaten führen .
D arauf mu ss die Bunde swehr eingestellt sein . D er
Unterschied zu dem ab sehb aren Ausfall eines Sol-
daten, wenn er als Kriegsdienstverweigerer aner-
kannt wird , be steht in der Regel au s wenigen Tagen
zwischen Antrag und Anerkennung.

Am 2 6 . M ai 1 970 ging e s um wiederholte Diszip-
linarstrafen b ei der Bundeswehr (BVerfGE 2 8 , 2 64
ff.) . D as Urteil fiel anders aus als b ei den Zeugen Je-
hovas : »Wiederholte Arrestmaßnahmen im Diszip-
linarverfahren gegen einen Soldaten, der zur Zeit
der Disziplinarbe strafungen noch nicht als Kriegs-
dienstverweigerer anerkannt war, verletzen b ei B e-
achtung de s Grundsatze s der Verhältnismäßigkeit
weder das Grundrecht aus Art. 1 0 3 Ab s . 3 GG no ch
das Rechtsstaatsprinzip . « Zur B egründung findet
das Gericht : » . . . eine verschiedene Abgrenzung der
Tatidentität für das Straf- und Disziplinarrecht ist
sachgerecht. « E s findet sich keine Üb erlegung, was
die Disziplinarstrafen für einen Gewissenstäter
und für seine Menschenwürde b edeuten, auch kei-
ne Kritik daran, dass der Bunde sminister der Ver-
teidigung solche B estrafungen den allein zuständi-
gen Vorgesetzten b efiehlt.

Am 1 2 . Oktob er 1 97 1 wird es mit den Strafen
ernster, weil es in dem Fall von Gehorsamsverwei-
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gerung nicht mehr nur um disziplinäre B estrafung,
also um Erziehung zu künftigem militärischem
Wohlverhalten, sondern um Jugendarrest geht. Die
B e strafung wird gebilligt (BVerfGE 3 2 , 4 0 ff.) , auch
noch nach der Anerkennung als Kriegsdienstver-
weigerer, ab er der Disziplinararrest ist anzurech-
nen . In abweichenden Voten machten drei Richter
geltend , dass der Arrest ihrer Rechtsauffassung
nach nicht mehr zulässig sei, wenn der Soldat als
Kriegsdienstverweigerer anerkannt ist.

Eine b e sondere Qualität erreichte die militär-
freundliche Rechtsprechung 1 97 7/78 im Prozess
um das so genannte Po stkartenverfahren . Die sozi-
al-liberale Ko alition hatte das unerträgliche Verfah-
ren zur Prüfung der Gewissensentscheidungen
der Kriegsdienstverweigerer wenigstens weitge-
hend ersetzen wollen . Eine einfache Erklärung soll-
te b ei no ch nicht zur Bundeswehr Einb erufenen in
Verbindung mit drei Zusatzmonaten Ersatzdienst
reichen, um als Kriegsdienstverweigerer aner-
kannt zu werden . Die se s Gesetz wurde vo n den
Unionsp arteien wütend b ekämpft. Die CDU/CSU-
Bunde stagsfraktion und die unionsregierten Bun-
desländer klagten in Karlsruhe gegen das Gesetz .
D as Bundesverfassungsgericht hat mündlich ver-
handelt und b ald danach das Ge setz zunächst
durch eine einstweilige Anordnung außer Kraft ge-
setzt (BVerfGE 78 , 2 5 ff.) .

Die Bunde sregierung erhob keine Gegenvor-
stellungen, und nach einiger Zeit wurde das Gesetz
dann für nichtig erklärt (BVerfGE 78 , 3 64 ff.) . Nur
am Rande wurde argumentiert, dass die Zu stim-
mung de s Bundesrates notwendig gewe sen wäre ,
was die Ablehnung de s Ge setzes rechtfertigte .
Ganz unnötig wurde das Gesetz inhaltlich kriti-
siert. Ein wichtige s Argument waren die statisti-
schen Angaben de s Verteidigungsministeriums ,
die eine Verweigererflut suggerierten . D as alte
Wort judex non calculat, die Unabhängigkeit de s
Richters von eventuellen Auswirkungen, wurde
wieder missachtet und schon in der einstweiligen
Anordnung auf die zahlenmäßige Entwicklung B e-
zug genommen . Im Urteil wurde einerseits zu
Recht fe stge stellt, d ass e s dem Ge setzgeb er frei-
steht, eine Wehrpflichtarmee o der eine Freiwilli-
genarmee zu organisieren . Andererseits wurde die
Wehrpflicht zu einer staatsbürgerlichen Pflicht ho-
hen Range s ho chstilisiert. Die Herrschaft de s Arti-
kels 3 GG (vom Gericht als »Wehrgerechtigkeit« b e-
zeichnet) war für das Gericht offensichtlich nur in
Gefahr, weil die vielen Verweigerer nicht alle Er-
satzdienst leisten könnten, was tatsächlich nicht
der Fall war. E s wurde fe stgelegt, dass es keine Wahl
zwischen Wehr- und Ersatzdienst geb en darf, dass
vielmehr der Staat sich üb erzeugen muss , dass eine
Kriegsdienstverweigerung auf einer Gewissens-
entscheidung beruht. D ab ei wurde angeordnet,
dass alle Kriegsdienstverweigerer Ersatzdienst leis-
ten mü ssen, was inzwischen dazu führt, dass viel
mehr Verweigerer einen Ersatzdienst leisten als

Wehrpflichtige Grundwehrdienst von neun Mona-
ten in der Bunde swehr.

Peinlich war allerdings , dass − was leider erst
sp äter herauskam − alle statistischen Angab en irre-
führend , j a geradezu b etrügerisch waren . Die
Kriegsdienstverweigereranträge waren bis dahin
von den Prüfungsau sschüssen registriert worden .
D as b edeutete , dass die Anträge der Verweigerer
erst nach der Mu sterung registriert wurden, wenn
entschieden war, wer untauglich war o der aus an-
deren Gründen nicht für eine Einberufung in Frage
kam . D er Musterungsb e scheid enthielt dann den
zu sätzlichen Vermerk, dass es nun keiner Entschei-
dung üb er die Verweigerung mehr b edürfe . D er
Antrag kam also gar nicht bis zum Prüfungsaus-
schuss und wurde folglich dort auch nicht regis-
triert. D as war geändert worden . Für das neue Ge-
setz hatte die Bundeswehrverwaltung angeordnet,
dass die Kreiswehrersatzämter alle Kriegsdienst-
verweigereranträge sofort registrieren, nicht etwa
erst wie bisher nach der Mu sterung die Anträge der
Einb erufb aren . D as veränderte die Statistik grund-
legend , do ch wurde das dem Gericht verschwie-
gen . Alle Anträge von Leuten, die sp äter untauglich
gemustert wurden oder aus anderen Gründen
nicht einberufb ar waren, wurden j etzt mitgezählt.
Zusätzlich wurden alle Anträge registriert, die bis
dahin üb erhaupt nicht b e achtet wurden, etwa die
Prote stanträge von Rentnern, die Symp athieaktio-
nen von Freundinnen der Verweigerer und die An-
träge p azifistischer Eltern, die für ihr B aby eine
Kriegsdienstverweigerung erklärten . Die verheim-
lichte Umstellung der Statistik war regelrechter B e-
trug und täu schte einen B erg von Kriegsdienstver-
weigereranträgen vor, den es nicht gab . Tatsäch-
lich hatte sich fast nichts an der Zahl der Anträge ,
die bisher registriert wurden, geändert. Ab er die
Täu schung führte dazu , dass das Bunde sverfas-
sungsgericht meinte , es könnten nicht alle Kriegs-
dienstverweigerer Ersatzdienst leisten, und sozusa-
gen die Notbremse zog .

Natürlich kann man fragen, ob ein Urteil, dass
durch solchen statistischen B etrug erwirkt wird ,
dem Verfassungsgericht zum Vorwurf gemacht
werden darf. Ich denke , dass man das au s zwei
Gründen sogar muss . Einmal gilt alle s, was der
Richter Hirsch in seinem abweichenden Votum ge-
sagt hat. D er frühere Abgeordnete war nicht so ein-
fach b ereit, den Angaben und Wünschen de s Minis-
teriums zu folgen . Und dann muss man von einem
Gericht verlangen, dass e s den Tatb estand gründ-
lich aufklärt. B ei Verfassungsstreitigkeiten gibt e s
nicht den Weg durch die Instanzen, bei dem der
Tatb e stand vorher sorgfältig erhoben wird . D es-
halb muss das Verfassungsgericht die S ache selb st
aufklären und hat die Pflicht, das gewissenhaft zu
tun . D ass das unterblieben ist und man sich einfach
auf die Angab en des Verteidigungsministeriums
verlassen hat, ist nur verständlich aus einem tiefen
Misstrauen gegenüb er den Kriegsdienstverwei-
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gerern und einem üb ertrieb enen Vertrauen in die
Angab en der Regierung . Die ungeheuren statisti-
schen Veränderungen hätten misstrauisch machen
müssen . Zur Entschuldigung des Gerichte s kann
man allenfalls anführen, dass nach der einstweili-
gen Anordnung keine Gegenvorstellung der Regie-
rung erfolgte , auf die das Gericht hätte reagieren
können . Aber die war natürlich von dem Ministeri-
um, das für die Täuschung de s Gerichts verantwort-
lich war, nicht zu erwarten . So bleibt die Frage , ob
das Gericht wenigstens sp äter, als der B etrug b e-
kannt wurde , korrigierend eingegriffen hat. D as
hat e s nicht getan, sondern die aus der Situation er-
lassene Anordnung, dass der Staat sich von der Ver-
weigerung üb erzeugen mu ss, eb enso unverändert
gelassen wie die Anordnung, dass Kriegsdienstver-
weigerer Ersatzdienst leisten müssen . Die Feststel-
lung, dass die Wehrpflicht unter der Herrschaft des
Artikels 3 GG steht, hat das Gericht auch nicht ge-
genüb er der Bunde swehr durchge setzt, als nur
no ch wenige Wehrpflichtige einb erufen wurden .
Vorlageb e schlüsse von Gerichten, die auf die feh-
lende Wehrgerechtigkeit hinwiesen und sie als un-
gerecht b eanstandeten, weil das Verfassungsge-
richt die B e achtung von Artikel 3 GG zur Pflicht ge-
macht hatte , wurden mit Verfahrensrügen abgebü-
gelt. (Zur Kritik z. B. an einer solchen En tschei-
dung des Bundesverfassungsgerich t vgl. den Bei-
trag vo n Glenewinkel/To biassen in F or u m Pazi -

fi s mus 23, 15ff. − A nm. d. Red.)
1 9 8 4/ 1 9 8 5 b ei dem Prozess üb er das Kriegs-

dienstverweigerungs-Neuordnungsgesetz (BVerf-
GE 8 , 3 5 4 ff.) ist das Bunde sverfassungsgericht wie-
der, diesmal sogar auf mehrfachen statistischen B e-
trug de s Verteidigungsministeriums hereingefal-
len . Um die Prüfungsverfahren weitgehend au szu-
setzen und trotzdem die Forderung de s Verfas-
sungsgerichte s von 1 978 zu erfüllen, sollten Ver-
weigerer im Ersatzdienst zum B eweis de s Ernstes
ihrer Gewissensentscheidung ein Drittel länger
dienen als die Grundwehrdienstleistenden der
Bundeswehr. D agegen klagten die SPD-Fraktion
und die von der SPD geführten Lande sregierun-
gen . In der mündlichen Verhandlung ging e s um
die B egründung der langen Zusatzdienstzeit, die
Artikel 1 2 a Ab s . 2 S atz 2 GG verbietet. Die Regie-
rung argumentierte mit mehreren Vergleichen, die
die höhere zeitliche B elastung der Soldaten b ele-
gen und damit die Zusatzdienstzeit rechtfertigen
sollten .

Zunächst ging es um die Wo chendienstzeiten .
Die seien b ei Soldaten viel länger als b ei Zivildienst-
leistenden . Verschwiegen wurde , dass die Statisti-
ken ungleich waren . Im Wehrdienst wurde alle s ge-
zählt, was auf dem Dienstplan stand von Aufstehen,
Waschen, Anziehen, B ettenmachen und Stub enrei-
nigen bis zum Dienstende ohne Abzug von Pau sen .
Im Zivildienst wurden ab er Abzüge gemacht :
Dienst in der Unterkunft wurde bis zu täglich zwei
Stunden nicht gerechnet, Waschen, Anziehen etc .

sowieso nicht. Gezählt wurde in Anlehnung an die
Tarifverträge der zivilen B eschäftigten dann nur
die tatsächliche Dienstzeit, und die wurde bei B e-
reitschaftsdienst no ch heruntergerechnet auf die
dab ei durchschnittlich zu leistende Arb eit. Trotz-
dem wurde b ehauptet, die B erechnungen seien
gleich . Verschwiegen wurde außerdem, dass es bei
der Bundeswehr zusätzlich noch Zeitgutschriften
gab , j eweils 2 4 Stunden zusätzlich zum Dienst laut
Dienstplan für j eden Tag im Manöver, auf dem
Truppenübungsplatz, im Wachdienst o der b ei der
Marine auf See . D er Dienst eines Soldaten an einem
Tag konnte b ei dieser B erechnung so lang sein wie
zwei Kalendertage . Die Dienstzeitb erechnungen
waren also in keiner Weise vergleichb ar.

Ein zweites Argument waren die Wehrübungen
und die Verfügungsbereitschaft. Die Statistik der
Wehrübungen war auch irreführend . E s wurden
nämlich nicht die Übungen der Wehrpflichtigen
aufgeführt, die allein mit Zivildienstleistenden ver-
gleichb ar sind , sondern alle Übungen, auch die der
ehemaligen Zeit- und B erufssoldaten, die als Kader
o der Vorgesetzte auf dem Laufenden gehalten wer-
den sollten, und die freiwilligen Übungen der Re-
servisten, die höhere Dienstgrade erwerben woll-
ten . Zusätzlich wurde behauptet, die Übungen
würden demnächst verdoppelt. Tatsächlich wurde
die Zahl der Übungsplätze sofort nach dem Urteil
von 5 . 0 0 0 auf 3 . 0 0 0 reduziert, und selb st von die-
sen wurden nur 2 . 0 0 0 in Anspruch genommen,
weil Übungen von Re servisten wegen der Erstat-
tung von Verdienstausfall sehr teuer sind . Von der
Verfügungsb ereitschaft wurde bis dahin (übrigens
auch seitdem) nie Gebrauch gemacht. Wie 1 97 7/78
hat die Regierung das Verfassungsgericht statis-
tisch getäu scht, und wieder ist das Gericht darauf
hereingefallen, hat das Gesetz im Wesentlichen ge-
billigt. Einzige Korrektur: Im Kriege mü ssen Solda-
ten, die einen Kriegsdienstverweigerungsantrag
stellen, sofort vom Dienst an der Waffe b efreit wer-
den .

Militär wichtiger als Gewissen

Überblickt man die Geschichte der Rechtspre-
chung zum Grundrecht der Gewissensfreiheit der
Kriegsdienstverweigerer, so muss man sagen, dass
zwar oft das Grundrecht zitiert und als wichtig hin-
ge stellt wurde . Ab er im Ergebnis war regelmäßig
das Interesse der Bundeswehr wichtiger mit ver-
schiedenen B egründungen . M al ging es um die
Wehrpflicht international, mal um die Werteord-
nung de s Grundgesetze s, mal um die B e schrän-
kung des Rechte s der Verweigerer ganz gezielt nur
auf den Ab satz 3 de s Artikels 4 GG, ab er nie um den
Schutz der Gewissensfreiheit, schon gar nicht die
der totalen Kriegsdienstverweigerer, auch nie um
die Schwierigkeiten und skandalö sen Fehlurteile
der Anerkennungsverfahren o der den Friedensauf-
trag de s Grundgesetzes . Stattde ssen wurde die
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Runde der Parteichefs verlangt hab en, auf die Ver-
längerung der Dienstzeiten zu verzichten, was ab er
am C SU-Vorsitzenden Waigel ge scheitert sein soll .
Für die FDP b ohrten die Junglib eralen weiter. Auf
Nachfragen von Journalisten im Verteidigungsmi-
nisterium wurden verschiedene Zahlen genannt.
D amit fiel der Schwindel auf. D as führte zu solchen
Prote sten, dass die Verlängerung nicht exekutiert
wurde .

Im gleichen Jahr kamen dann der 2 + 4-Vertrag
und die deutsche Vereinigung. D eutschland wurde
verpflichtet, die Bunde swehr zu verkleinern . D es-
halb wurde die Dienstzeit b ei der Bundeswehr auf
1 2 Monate verkürzt. B ei der Pressekonferenz wur-
de Verteidigungsminister Stoltenb erg gefragt, was
das für den Zivildienst b edeute . Er antwortete : » 1 5
Monate . « D er frühere Finanzminister hatte sich ver-
rechnet ! D as ergab für die Regierung ein Dilemma:
Sollte sie das zugeb en o der so tun, als ob nur no ch
drei Zu satzmonate verlangt werden? Sie entschlo ss
sich für die zweite Möglichkeit. Die se drei Zu satz-
monate wurden dann nach und nach ge strichen,
weil das Bunde sministerium für Familie , Senioren,
Frauen und Jugend zu Sp armaßnahmen verpflich-
tet wurde und die Zentralstelle KDV vorrechnete ,
welche s Sp arvolumen ein Monat Dienstzeit bietet.
Auch eine andere Verbe sserung lief üb er politische
Entscheidungen . Die Zuständigkeit für die Prü-
fungsverfahren wurde von der Wehrverwaltung
auf das Bundesamt für den Zivildienst üb ertragen,
das nicht für die Einberufung der Soldaten sondern
der Zivildienstleistenden zuständig ist. Die andere
Intere ssenlage wirkte sich so aus , dass inzwischen
fast alle Anträge von Kriegsdienstverweigerern,
wenn auch oft erst nach Rückfragen, po sitiv b e-
schieden werden .

Geblieb en sind aber Probleme in der Verwirkli-
chung der Grundrechte . Für Totalverweigerer gibt
es immer no ch nicht die Anwendung von Artikel 4
Ab s . 1 GG, obwohl klar ist, dass für sie j eder Kriegs-
dienst und j ede Vorb ereitung ein solche Verbre-
chen sind , dass sie für das Nichtmitmachen keinen
Ersatz leisten können . Sie schaden niemandem,
sondern halten sich an Art. 2 Ab s . 2 GG, den Schutz
von Leb en und körperlicher Unversehrtheit. Trotz-
dem werden sie kriminalisiert. M anche streiken
auch, weil sie die grobe Ungerechtigkeit der will-
kürlichen Einb erufungen Weniger für so gravie-
rend halten, dass sie mit ihrer Verweigerung den
Prote st deutlich machen wollen, und werden eb en-
so dafür be straft.

Für Kriegsdienstverweigerer, die zu einem Er-
satzdienst bereit sind , ist nach wie vor zu b eanstan-
den, dass ihr garantierte s Grundrecht nicht einfach
gilt, sondern sie einen Antrag mit b eigefügtem Le-
b enslauf nach Verwaltungsrecht stellen müssen,
der von staatlicher Seite üb erprüft wird . Sie müs-
sen b eweisen, was nicht b ewie sen werden kann .
D as entwertet das Grundrecht. Unangemessen ist
auch, dass wegen de s durch B etrug erschlichenen

Wehrpflicht als staatsbürgerliche Pflicht von ho-
hem Rang in den hö chsten Tönen gelobt, gar zur
verfassungsrechtlichen Pflicht erklärt. Sogar die
Funktionsfähigkeit der Bundeswehr wurde der
Würde des Einzelnen und seinem Grundrecht au s
Art. 4 Ab s . 3 GG vorgezogen . D em entsprechen die
Urteile zu den militärischen Auslandseinsätzen
und zur Nato . Die »neue Nato« , die völkerrechts-
widrig mit dem Ersteinsatz von Atombomben
droht und ihr festgelegtes Vertragsgebiet am ratifi-
zierten Vertrag vorbei durch einfachen B eschluss
auf die ganze Welt au sgeweitet hat, wurde ohne
neue p arlamentarische Zustimmung gebilligt, weil
sie j a weiterhin das Ziel hab e , Frieden zu erhalten .
D as klassische Militärbündnis wurde gar zu einem
System gegenseitiger (also Fronten üb ergreifen-
der) kollektiver Sicherheit erklärt. So hilfreich das
Bunde sverfassungsgericht in vielen Fragen der
Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit war und
ist, so einseitig war e s bisher leider im Zweifel für
die Bundeswehr.

Wie kommt e s dann zu Verb esserungen für die
Kriegsdienstverweigerer? Bisher waren es politi-
sche Entscheidungen, die geholfen hab en . Die zu-
sätzlichen neun Monate im zivilen Ersatzdienst, die
das Verfassungsgericht nicht be anstandet hatte ,
wurden 1 972 mit dem Zivildienstge setz abgelö st
durch die Regelung, dass nur für j eden tatsächli-
chen angefangenen Monat Wehrübungszeit p au-
schal ein Monat an den Zivildienst angehängt wur-
de . D er 1 978 gescheiterte Verzicht aufviele mündli-
che Prüfungsverfahren kam doch no ch 1 9 84 mit
dem Kriegsdienstverweigerungs-Neuordnungsge-
setz . D er Preis dafür war allerdings die Verlänge-
rung de s Zivildienstes um ein Drittel .

D ass aus der Drittelverlängerung nur eine Zu-
satzdienstzeit von drei Monaten wurde , ist eine lus-
tige Ge schichte . Vorausgegangen war wieder ein
B etrugsversuch des Bunde sministeriums der Ver-
teidigung. 1 9 89 hatte es mit Alarmmeldungen üb er
b ald fehlende Wehrpflichtige erreicht, dass die
Verlängerung der Dienstzeiten für Soldaten von 1 5
auf 1 8 Monate , für Zivildienstleistende von 2 0 auf
2 4 Monate gesetzlich vorgesehen wurde . D ab ei
war dem Bunde stag zugesagt worden, dass davon
nur Gebrauch gemacht würde , wenn nicht mehr
au sreichend Wehrpflichtige zur Verfügung stehen .
1 9 9 0 wurde nun b ehauptet, es geb e nicht mehr ge-
nügend Wehrpflichtige , die verlängerten Dienst-
zeiten seien j etzt notwendig . Als ich nachrechnete ,
kam ich darauf, dass noch minde stens 70 0 . 0 0 0 ein-
berufb are Wehrpflichtige zur Verfügung standen .
Die »Frankfurter Rundschau« brachte meine Rech-
nung groß auf der ersten Seite und lö ste heftige Ak-
tivitäten in B onn au s, üb er die e s bisher nur Ge-
rüchte gibt. Intern soll der FDP-Vorsitzende Lamb s-
dorff Au skunft verlangt haben, ab er weder vom Ge-
neralinspekteur no ch vom Parlamentarischen
Staatssekretär der Hardthöhe eine befriedigende
Antwort erhalten hab en . D araufhin soll er in der
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Urteils von 1 978 j eder irgend taugliche und verfüg-
b are Verweigerer zu einem Ersatzdienst herange-
zogen wird , während von denen, die nicht verwei-
gern, nur ein kleiner Teil in der Bundeswehr die-
nen muss . D a es keinen Anspruch auf Gleichb e-
handlung im Unrecht gibt, ist vor Gerichten nichts
dagegen zu machen . Aber es bleibt dab ei : Die will-
kürliche Heranziehung nur eines Teile s der in Fra-
ge kommenden Wehrpflichtigen ist Unrecht. Ge-
nau solches Unrecht sollte 1 978 mit dem Hinweis
auf Art. 3 GG, der Forderung der Wehrgerechtig-
keit, b eseitigt werden . Allerdings hatte das Bunde s-
verfassungsgericht 1 978 die unb egründete Sorge ,
es geb e zu wenige Dienstmöglichkeiten für Kriegs-
dienstverweigerer, und hat deshalb deren Einb eru-
fung auf j eden Fall angeordnet. D a die fehlenden
Einberufungsmöglichkeiten j etzt b ei der Bunde s-
wehr liegen, mü sste das Bundesverfassungsgericht
entsprechend eingreifen . D as kann e s leicht, indem

es einen Vorlageb eschlu ss eines Verwaltungsge-
richtes , der auf die heutige Ungerechtigkeit hin-
weist, aufgreift. D ass e s das nicht tut, ist schwer ver-
ständlich. M an kann es nur so deuten, dass das Ge-
richt im Zweifel auf die Intere ssen der Bundeswehr
achtet, ab er de shalb no ch lange nicht für das Recht
der Kriegsdienstverweigerer sorgt.

Ulrich Finckh, geb. 192 7, Pfarrer i. R. in Bremen,
war seit 1963 kirchlicher Bea uftragter für KDV,
19 71 bis 19 78 Bundesgeschäftsführer der Evang.

A rbeitsgemeinschaft zur Betreuung der Kriegs-
dienstverweigerer, 19 71 bis 2003 Vorsitzender der
Zen tralstelle KDV, seit 19 72 Vorstandsm itglied des
Sozialen Friedensdienstes Bremen, 19 74 bis 2004
Mitglied im Beira tfür den Zivildienst (beim Bun-
desm in isterium für Fam ilie, Sen ioren, Fra uen
undJugend).
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